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Auskunft zum Unterhalt gaben 
gestern beim Volksstimme-
Telefonforum die Rechtsanwäl-
te Olivia Goldschmidt, Juliane 
Kister und Dirk Schultz vom 
Interessenverband Unterhalt 
und Familienrecht (ISUV) 
sowie Evelyn Lachmund vom 
Jugendamt der Stadt Magde-
burg. Bianca Kahl und 
Anja Gildemeister notierten 
Fragen und Antworten.

Frage: Wie erfolgt allgemein 
die Berechnung des Unter-
halts?

Antwort: Grundsätzlich ist 
das durchschnittliche Netto-
einkommen der vergangenen 
zwölf Monate heranzuziehen. 
Bei Selbständigen wird allge-
mein das Durchschnitts-Jah-
reseinkommen der drei letzten 
Jahre zugrunde gelegt. Be-
stimmte Abzugsposten sind 
möglich (zum Beispiel ehebe-
dingte Schulden). Beim Kin-
desunterhalt ist grundsätzlich 
der Mindestunterhalt zu leis-
ten. Hierbei kann der Selbstbe-
halt des Unterhaltsschuldners 
gegebenenfalls gekürzt wer-
den.

Frage: Mein Arbeitskollege 
verdient genauso viel wie ich 
und hat genau wie ich einen 
zwölfjährigen Sohn, aber er 
zahlt viel weniger Unterhalt. 
Wie kann das sein?

Antwort: Wie viel Unterhalt 
gezahlt wird, leitet sich aus der 
so genannten Düsseldorfer Ta-
belle und den unterhaltsrecht-
lichen Leitlinien ab. Die Höhe 
der Zahlungen ist immer an-
hand der individuellen Um-
stände zu ermitteln.

Frage: Was ist die Düsseldor-
fer Tabelle?

Antwort: Diese Tabelle regelt 
unter Berücksichtigung der 
Leitlinien des zuständigen 
Oberlandesgerichts die Höhe 
des Kindesunterhalts. Krite-
rien hierfür sind hauptsächlich 
das Alter des Kindes, die Höhe 
des unterhaltsrechtlich rele-
vanten Einkommens des zum 
Unterhalt Verpflichteten sowie 
die Zahl der Unterhaltsberech-
tigten, denen der Verpflichtete 
Unterhalt zahlen muss.

Frage: Mein Ex-Freund will 
mir nicht sagen, wie viel er ver-
dient. Ist er dazu nicht ver-
pflichtet? Wir haben eine fünf-
jährige Tochter.

Antwort: Beim Kindesunter-
halt Minderjähriger steht dem 
Elternteil, bei dem das unter-
haltsberechtigte Kind lebt, alle 
zwei Jahre Auskunft über das 
Einkommen des zum Unterhalt 
Verpflichteten zu. Auch zur 
Überprüfung von Trennungs- 
und nachehelichem Unterhalt 
sind die Ehepartner verpflich-
tet, sich gegenseitig Auskunft 
über ihr Einkommen zu geben.

Frage: Meine Tochter ist im 
April 18 Jahre alt geworden. 
Muss ich trotzdem noch für sie 
zahlen?

Antwort: Bis zum 18. Le-
bensjahr hat derjenige Eltern-
teil für den Unterhalt aufzu-
kommen, bei dem sich das Kind 
nicht überwiegend aufhält. 
Danach haben beide Eltern-
teile entsprechend ihrem Ein-
kommen anteilig Unterhalt zu 
leisten, bis ihr Kind eine 
Erstausbildung abgeschlossen 
hat.

Frage: Ich habe eine minder-
jährige Tochter mit meiner Ex-
Ehefrau und einen minderjäh-
rigen Sohn mit meiner 
Freundin. Sind beide Kinder 
im Unterhaltsrecht gleichge-
stellt?

Antwort: Ja, sie sind gleich-
gestellt.

Frage: Mein 19-jähriger 
Sohn, der bei seiner Mutter 
lebt, musste seine Ausbildung 
zum Koch aus gesundheit-
lichen Gründen abbrechen und 
will jetzt eine Ausbildung zum 
Einzelhandelskaufmann be-
ginnen. Ich sehe nicht ein, dass 
ich ihm diese Ausbildung auch 
noch finanziere!

Antwort: Grundsätzlich sind 
die Eltern finanziell für ihre 
Kinder verantwortlich, bis die 
Berufsausbildung beendet ist 
und die Kinder für sich selbst 
sorgen können. Sofern der Aus-

bildungsabbruch nicht im Ver-
schulden Ihres Kindes liegt, 
müssen Sie damit rechnen,  
dass Sie weiter zahlen müssen 
– natürlich nur, sofern Ihre 
Einkünfte über dem sogenann-
ten Selbstbehalt liegen.

Frage: Was bedeutet Selbst-
behalt?

Antwort: Das ist der Geldbe-
trag, der dem Unterhaltsver-
pflichteten grundsätzlich zum 
Lebensunterhalt bleiben soll, 
der aber auch abgesenkt wer-
den kann. Für die einzelnen 
Unterhaltsarten gelten unter-
schiedliche Selbstbehalte. Im 
Falle des Kindesunterhaltes 
gegenüber Minderjährigen 
liegt er in der Regel bei  
950 Euro, gegenüber sich in der 
Ausbildung befindenden Voll-
jährigen bei 1150 Euro netto 
für den erwerbstätigen Unter-
haltspflichtigen.

Frage: Im BAföG-Bescheid 
meines Sohnes stehen 300 Euro 
als anrechenbares Einkommen 
für den Kindesvater, also mich. 
Muss ich jetzt 300 Euro Unter-
halt zahlen?

Antwort: Die BAföG-Stelle 
legt nicht fest, wie viel Unter-

halt sie zahlen müssen. Das hat 
nichts miteinander zu tun.  
BAföG-Recht ist öffentliches 
Recht, und das Einkommen 
wird völlig anders berechnet. 
Unterhalt wird nach anderen 
Richtlinien berechnet. Bitte 
holen sie sich Rat bei einem 
Rechtsanwalt ein, wenn ihr 
Sohn uneinsichtig ist.

Frage: Meine Tochter ist ge-
rade volljährig geworden. Ihr 
Vater sagt, er sei nun nicht 
mehr unterhaltspflichtig und 
weigert sich, mir seine Ein-
künfte offen zu legen. Was ma-
che ich jetzt?

Antwort: Tatsächlich endet 
mit 18 Jahren per Gesetz die 
elterliche Sorge. Dies bedeutet 
aber nur, dass nun nicht mehr 
Sie Ihre Tochter vertreten, son-
dern Ihre volljährige Tochter 
selbst den Unterhalts- ein-
schließlich Auskunftsanspruch 
geltend machen muss. Verwei-
gert sich ihr Vater weiterhin, 
kann sie sich an das Jugendamt 
oder einen Rechtsanwalt wen-
den.

Frage: Welche Hilfe bieten 
die Jugendämter dem betreu-
enden Elternteil? Helfen sie 

auch dem anderen Elternteil? 
Wie lange helfen sie?

Antwort: Die Jugendämter 
stehen hauptsächlich den Kin-
desunterhaltsberechtigten so-
wie deren von ihnen betreuten 
Kindern helfend und beratend 
zur Seite. Sie sind quasi „An-
walt des Kindes“ und können 
auf Wunsch der/des Betreuen-
den den Kindesunterhalt er-
mitteln und diesen beurkun-
den. Im Rahmen einer 
Beistandschaft machen sie zum 
Beispiel Unterhaltsansprüche 
im gerichtlichen Verfahren gel-
tend. Im Allgemeinen endet 
die se Hilfe, wenn das Kind 
volljährig wird; spätestens je-
doch ab dessen 21. Lebensjahr. 
Die Leistungen der Jugend-
ämter sind kostenlos.

Frage: Ich verdiene jetzt we-
niger Geld. Die 350 Euro Un-
terhalt für meinen Sohn kann 
ich mir partout nicht mehr 
leis ten. Kann ich den Unterhalt 
neu berechnen lassen?

Antwort: Sofern und sobald 
sich die Einkommensverhält-
nisse des Unterhaltsverpflich-
teten wesentlich verringern, 

sollte man überprüfen lassen, 
ob sich eine andere Unterhalts-
verpflichtung ergibt und gege-
benenfalls eine Abänderung 
des bestehenden Unterhalts-
titels herbeiführen. Als Unter-
haltsverpflichteter darf Ihnen 
das Jugendamt dabei aber nicht 
direkt helfen. Sie können die 
Mutter des Kindes bitten, zum 
Jugendamt zu gehen oder die 
Unterhaltsberechnung bei 
einem Anwalt in Auftrag geben.

Frage: Ich habe zugunsten 
meiner Frau beruflich zurück-
gesteckt und mich in den ver-
gangenen fünf Jahren um un-
sere Kinder gekümmert. Nun 
lassen wir uns scheiden. Bin 
ich als Mann denn auch unter-
haltsberechtigt? Muss ich die-
sen beantragen? 

Antwort: Trennungsunterhalt 
steht grundsätzlich jenem Ehe-
partner in der Trennungszeit zu, 
der über das geringere Einkom-
men verfügt, egal ob Mann oder 
Frau. Bei der Berechnung sind 
bestimmte Zu- und Abschläge 
beim Einkommen sowie der 
Selbstbehalt zu berücksichti-
gen. Trennungsunterhalt ist 
nach Aufforderung zu leisten.

Frage: Meiner Frau ist es un-
angenehm, Unterhalt von mir 
zu beziehen, und ich will nicht 
zahlen. Kann sie darauf ver-
zichten? 

Antwort: Auf Trennungsun-
terhalt kann – zumindest aus 
rechtlicher Sicht – nicht ver-
zichtet werden. Allerdings 
können die ehemaligen Partner 
individuelle Vereinbarungen 
treffen. Nachehelicher Unter-
halt ist entweder aufgrund 
eines Gerichtsbeschlusses, 
eines Vergleiches oder auf-
grund freiwilliger Vereinba-
rungen nach Rechtskraft der 
Scheidung zu zahlen. Auf 
nachehelichen Unterhalt selbst 
kann über eine notarielle oder 
über eine gerichtliche Verein-
barung verzichtet werden.

Frage: Kann ich Unterhalts-
zahlungen von der Steuer ab-
setzen?

Antwort: Ehegattenunter-
halt kann in einer bestimmten 
Höhe vom zu versteuernden 
Einkommen abgezogen wer-
den, wenn keine gemeinsame 
Veranlagung mehr erfolgt. Kin-
desunterhalt kann nicht steu-
erlich angerechnet werden, da 
der Kinderfreibetrag und das 
Kindergeld schon eine steuer-
liche Entlastung darstellen.

Frage: Mein ehemaliger 
Freund und ich waren nie ver-
heiratet. Habe ich trotzdem 
Anspruch auf Unterhalt und 
wie lange?

Antwort: Dies wäre Partner-
unterhalt. Partnerunterhalt 
steht ehemaligen Partner/ 
-innen zu, wenn diese gemein-
same Kinder betreuen, die 
nicht älter als drei Jahre sind. 

Frage: Ich war 20 Jahre lang 
verheiratet, habe mich auf die 
Kinderbetreuung konzentriert 
und nur halbtags gearbeitet. 
Wie lange steht mir nach der 
neuen Gesetzeslage nacheheli-
cher Unterhalt zu?

Antwort: Grundsätzlich ist 
nach der Scheidung jeder für 
seinen Lebensunterhalt selbst 
verantwortlich. Sofern soge-
nannte ehebedingte Nachteile 
vorliegen, zum Beispiel Kin-
derbetreuung und der damit 
verbundene Einkommensun-
terschied, sind Ansprüche 
denkbar. Dies muss aber im 
Einzelfall überprüft werden.

Volksstimme-Telefonforum zum Unterhalt für Kinder und frühere Partner

Nach der Scheidung muss jeder selbst 
für seinen Lebensunterhalt sorgen

Eine Familie in einer Psychosozialen Beratungsstelle: Wenn Beziehungsprobleme so groß sind, dass es zu 
einer Trennung kommt, können Unterhaltszahlungen fällig werden. Fotos: Anja Gildemeister (4) / dpa
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 ❍ Der Interessenverband 
Unterhalt und Familienrecht 
(ISUV) bietet seit mehr als 
40 Jahren bundesweit Hilfe 
in allen Angelegenheiten 
des Familienrechts an, zum 
Beispiel bei Trennung, 
Scheidung und Unterhalt. 
In Magdeburg ist der 
Verband seit zehn Jahren 
vertreten.

 ❍ Der ISUV tritt für faire und 
einvernehmliche Rege-
lungen mit der Chance zum 
Neuanfang aller Beteiligten 
ein. Das Wohl der Kinder 
steht im Vordergrund.

 ❍ Die Mitarbeiter des ISUV 
arbeiten ehrenamtlich, Be-
troffene helfen Betroffenen, 
sie geben Hilfestellung zur 
Selbsthilfe.

 ❍ Der ISUV bietet regelmäßig 
Informationsveranstal-
tungen in zahlreichen 
Orten Sachsen-Anhalts und 
Ratgeberhefte an.

 ❍ Weitere Informationen zum 
ISUV in Magdeburg gibt es 
bei Manfred Ernst unter Te-
lefon(0391) 9906566 und 
(0170) 5484542 und unter 
der E-Mail-Adresse  
magdeburg@isuv.de.

Verband bietet Hilfe zur Selbsthilfe

TELEFONTIPP

* in Cent/min. Die Liste gibt zwei günstige sofort nutzbare Call 
by Call Anbieter an. Tarife mit Einwahlgebühr oder einer Abrech-
nung schlechter als Minutentakt wurden nicht berücksichtigt T) 
= mit Tarifansage). Einige Anbieter stellen ihren Service nicht in 
allen Regionen zur Verfügung. Bei Fragen nutzen Sie die Teltarif-
Hotline: Mo. bis Fr. 9-18 Uhr 0900/1330100 (1,86 Euro/min 
aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk deutlich teurer). Angaben ohne 
Gewähr. Stand: 27. September 2011 Quelle: www.teltarif.de
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Unsere Anschrift

Die günstigsten Anbieter für Ferngespräche im Festnetz
Zeit Vorwahl Anbieter Preis* Vorwahl Anbieter Preis*
0-7 01028 Sparcall 0,34 01013 Tele2 0,35
7-9 010033 010033 0,63 01028 Sparcall 0,72
9-12 01054 01054 Telec. T) 1,30 01028 Sparcall 1,38
12-14 01028 Sparcall 1,38 01088 01088telecom 1,39
14-17 010033 010033 0,76 01075 01075 0,97
17-18 01088 01088telecom 0,38 01028 Sparcall 0,96
18-19 010033 010033 0,74 01028 Sparcall 0,96
19-21 01013 Tele2 0,79 01070 Arcor 0,99
21-22 01013 Tele2 0,79 010011 010011 T) 0,91
22-24 01013 Tele2 0,79 01075 01075 0,87

Die günstigsten Anbieter für Ortsgespräche im Festnetz
Zeit Vorwahl Anbieter Preis* Vorwahl Anbieter Preis*
0-7 01028 Sparcall 0,34 01013 Tele2 0,40
7-9 01028 Sparcall 1,38 01088 01088telecom 1,39
9-17 01028 Sparcall 1,38 01088 01088telecom 1,39
17-18 01028 Sparcall 0,56 01088 01088telecom 0,57
18-19 01028 Sparcall 0,56 01088 01088telecom 0,57
19-24 01013 Tele2 0,40 01088 01088telecom 0,44

Günstig ins Mobilfunknetz (alle Mobilfunknetze)
Zeit Vorwahl Anbieter Preis* Vorwahl Anbieter Preis*
0-24 01069 01069 T) 3,75 01020 ESP Services T) 3,77

VERBRAUCHER-TIPPS

Ammerbuch (dpa). Ein 
Feinkost-Hersteller aus dem 
Kreis Tübingen hat vor dem 
Verzehr mehrerer seiner Anti-
pasti gewarnt. Sowohl in Mi-
nipaprika als auch in roten 
und grünen Peperoni – jeweils 
gefüllt mit Frischkäse – seien 
Listerien gefunden worden, 
teilte das Unternehmen Mo-
meni Feinkost in Ammerbuch 
mit. Der Verzehr dieser Anti-
pasti könne Übelkeit, Erbre-
chen oder Durchfall verursa-
chen. Sie wurden zwischen 
dem 2. und 19. September in 

rund 40 Geschäften in mehre-
ren Bundesländern offen an 
der Bedientheke verkauft.

Die Firma rief die Ge-
schäfte auf, noch vorhandene 
Ware zu vernichten. Diese 
Bakterien können auch Wo-
chen nach dem Verzehr Aus-
löser einer schweren Infekti-
onskrankheit sein. Hierbei 
ist insbesondere die Gesund-
heit von Schwangeren, klei-
nen Kindern und Immunge-
schwächten gefährdet. Die 
Symptome ähneln denen 
eines grippalen Infekts.

Lebensmittel

Feinkosthersteller warnt 
vor Listerien in Antipasti

Halle (rgm). Am heutigen 
28. September bietet die 
Sachsen-Anhaltische Krebs-
gesellschaft (SAKG) in der 
Zeit von 16 bis 18 Uhr eine 
Expertensprechstunde an. 
Ratsuchende können sich te-
lefonisch unter (0345) 
4788110 oder unter www.
krebsberatung-online.de per 
E-Mail an kompetente Ge-
sprächspartner wenden. Fra-
gen zu „Komplementären 
Themen“ beantwortet in die-
ser Expertensprechstunde 
Dr. Anette Voigt, Leitende 
Frauenärztin der Abteilung 
für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe am Gemein-
schaftskrankenhaus Her-
decke.

Die Sachsen-Anhaltische 
Krebsgesellschaft bietet 
mehrmals im Jahr Experten-
sprechstunden dieser Art an. 
Geplant sind zum Beispiel 

Sprechstunden zur häus-
lichen Pflege krebskranker 
Angehöriger und zu unter-
schiedlichen Krebserkran-
kungen. Mit den Experten-
sprechstunden steht 
Betroffenen eine unkompli-
zierte Möglichkeit der Infor-
mation zur Verfügung. 
Langes, umständliches Su-
chen und Aufsuchen einer 
geeigneten Auskunftsstelle – 
sei es einer Behörde oder 
eines spezialisierten Arztes – 
können ihnen so eventuell 
erspart werden. Damit un-
terstützen die Sprechstun-
denpartner die Bemühungen 
der SAKG um ein weiter ver-
bessertes Beratungsangebot. 
Mit dem notwendigen Wissen 
soll es krebskranken Men-
schen und ihren Familien 
möglich werden, ein Leben 
mit der Krankheit zu planen 
und zu gestalten.

16 bis 18 Uhr per Telefon und E-Mail

Krebsgesellschaft 
berät heute Betroffene

Magdeburg (rgm). Jeder 
Zahn zählt – das gilt schon 
für den ersten Milchzahn. 
Deshalb stehen am diesjäh-
rigen Tag der Zahngesund-
heit vor allem die Jüngsten 
im Mittelpunkt. Unter dem 
Motto „Gesund beginnt im 
Mund – je früher, desto bes-
ser“ bietet das Magdeburger 
ServiceCenter der BKK·VBU, 
Breiter Weg 193, am mor-
gigen Donnerstag einen 
Zahnbürstentausch an. Jeder 
Besucher kann seine alte 
Zahnbürste gratis gegen eine 

neue eintauschen – solange 
der Vorrat reicht. Kinder ha-
ben die Möglichkeit, sich an 
Gipsgebissen als kleine 
Zahnärzte auszuprobieren. 
Informationen und Tipps 
rund um die Zahnpflege run-
den den Aktionstag ab.

Weitere Informationen 
enthalten diverse Broschü-
ren, die kostenfrei im Ser-
viceCenter erhältlich sind 
oder kostenfrei unter der Te-
lefonnummer (0391) 
50649390 bestellt werden 
können.

Morgen in Magdeburg

Krankenkasse bietet 
Zahnbürsten-Tausch


